	Die Vorschrift soll verständlicher und praxisnäher werden und bringt neue Aufgaben für Sie als Betriebsrat mit sich

	Änderung
	Ihre Aufgabe als Betriebsrat

	Hybride Beratung (Telefon & online)
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) dürfen die Unternehmensführung künftig auch digital beraten. Ein Drittel der Betreuungsleistung ist künftig digital möglich, z. B. über Videosprechstunden. 
	Grundlegend bleiben die Kenntnisse um die betrieblichen Verhältnisse wichtig, um eine Videosprechstunde durchführen zu können. Achten Sie als Betriebsrat darauf, dass die Präsenz im Betrieb nicht zu stark reduziert wird, sondern eher so, wie der Bedarf und die Gefährdungslage im Betrieb dies erfordert.

	Mehr Experten sind zugelassen
Die DGUV V2 ermöglicht es nun, neben den klassischen Sicherheitsingenieuren auch Experten aus dem Bereich der Arbeitspsychologie, Ergonomie oder Biologie zu bestellen.
	Gerade beim Thema Gefährdungsbeurteilung Psychischer Belastung oder auch einer Ergonomieberatung ist nun eine andere fachliche Unterstützung möglich, die Sie im ASA unbedingt ansprechen sollten, sobald die DGUV V2 von Ihrer BG angepasst wurde. 

	Mehr Qualität durch Fortbildung
Betriebsärzte und Sifas müssen nun ihre Fortbildungen im jährlichen Bericht nachweisen.
	Fragen Sie diesen Bericht konkret an, wenn Sie ihn bisher nicht bekommen haben. Der Bericht bietet einen guten Einblick in die Betreuungsqualität.

	Hilfe durch DGUV Regel 100-002
Die manchmal komplexe DGUV V2 wurde in der Regel 100-002 nochmals mit Praxisbeispielen verdeutlicht.

	Schauen Sie sich die Regel an. Sie hilft Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber, die Anpassungen umzusetzen und Sicherheit und Gesundheit besser in den betrieblichen Alltag zu integrieren. https://kurzlinks.de/hb7q

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



